Satzung

der Gemeinde Himmelpforten
Uber die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis
(Verwaltungskostensatzung)

Aufgrund der 88 6 und 83 der Niedersachsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22.08.1996
(Nds. GVBI. S. 382), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBI. S. 701) in
Verbindung mit § 4 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fas-
sung vom 11.02.1992 (Nds. GVBI. S. 29), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20.11.2001
(Nds. GVBI. S. 701) hat der Rat der Gemeinde Himmelpforten in seiner Sitzung am
16.12.2003 folgende Satzung beschlossen:

§1
Allgemeines

(1) Far Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstatigkeiten - im nachfolgenden Verwal-
tungstatigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung
Gebuhren und Auslagen - im nachfolgenden Kosten - erhoben, wenn die Beteiligten hier-
zu Anlass gegeben haben. Verwaltungstatigkeiten sind auch Entscheidungen tber férmli-
che Rechtsbehelfe.

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstatigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstatigkeit
vor der Entscheidung zuriickgenommen wird.

(3) Die Erhebung der Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberihrt.

§2
Kostentarif

Die Hohe der Kosten bemisst sich unbeschadet des 8 6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil
dieser Satzung ist.

§3
Gebuhren

(1) Ist fir den Ansatz von Gebihren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und
Hochstsétze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebiihr das Mal} des Verwal-
tungs-aufwandes sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwal-
tungs-tatigkeit zu beriicksichtigen. Die Gebdihr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen.

(2) Werden mehrere gebihrenpflichtige Verwaltungstétigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist flir jede Verwaltungstatigkeit eine Gebihr zu erheben.
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Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstatigkeit

a) ganz oder teilweise abgelehnt,

b) zuriickgenommen, bevor die Verwaltungstatigkeit beendet ist,

so kann die Gebuhr bis auf ein Viertel des vollen Betrages erméafiigt werden.

Wird ein Antrag wegen Unzustandigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter
Unkenntnis, so kann die Gebuihr auler Ansatz bleiben.

Wird eine zunédchst abgelehnte Verwaltungstétigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorge-
nommen, so wird die flr die Ablehnung erhobene Gebihr angerechnet.

§4
Rechtsbehelfsgebihren

Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, betrégt die Gebihr fur die Entscheidung tber
den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebuhr, die fur die angefochtene Entscheidung
anzusetzen war. War fur die Verwaltungstatigkeit keine Gebuhr festzusetzen, so richtet
sich die Gebiihr nach Nr. 8 des Kostentarifs.

Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zuriickge-
nommen, so erméfigt sich die sich aus Abs. 1 ergebende Gebiihr nach dem Umfang der
Abweisung oder der Riicknahme, im Falle der Riicknahme auf héchstens 25 v. H.

Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurtickgenommen,
so sind die gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn,
dass die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben desjenigen be-
ruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.

§5
Gebuhrenbefreiungen

Gebuhren werden nicht erhoben fir
1. mundliche Auskiinfte,
2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:
a) Arbeits- und Dienstleistungssachen einschlie3lich Bewerbungen von Schilerinnen
und Schlern,
b) Besuch von Schulen,
¢) Zahlung von Ruhegehéltern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern,
Unterstutzungen und dergleichen aus 6ffentlichen und privaten Kassen,
d) Nachweise der Bedurftigkeit.
3. Verwaltungstatigkeiten, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von
Verwaltungskosten betreffen,
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen fir die Vergabe offentlicher Auftréage,
5. Verwaltungstatigkeiten, zu denen
a) in Auslibung 6ffentlicher Gewalt eine andere Behdrde im Lande, eine Behodrde des
Bundes oder die Behorde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei
denn, dass die Gebihr einem Dritten zur Last zu legen ist,
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b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des offentli-
chen
Rechts einschlielich ihrer 6ffentlich-rechtlichen Verbande, Anstalten und Stiftun-
gen
zur Durchfuhrung von Zwecken i. S. des § 54 der Abgabenordnung Anlass gegeben
haben, es sei denn, dass die Gebuhr einem Dritten zur Last zu legen ist.

Von der Erhebung einer Gebuhr kann aufler den in Abs.1 genannten Fallen ganz oder
teilweise abgesehen werden, wenn daran ein offentliches Interesse besteht.

Die Absétze 1 und 2 werden bei Entscheidungen (iber Rechtsbehelfe nicht angewendet.

§6
Auslagen

Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung und sonstigen
Verwaltungstatigkeit Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebuhr abgegolten
sind, so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebdihr nicht
zu entrichten ist. Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei
einer anderen am Verfahren beteiligten Behdrde entstanden sind; in diesen Fallen findet
ein Ausgleich zwischen den Behorden nur statt, wenn die Auslagen im Einzelfall 25,00
Euro Ubersteigen. Als Auslagen gelten auch Kosten, die einer am Verfahren beteiligten
Behorde entstanden sind, ohne dass sie gegenseitig ausgeglichen werden.

Als Auslagen werden insbesondere erhoben:

1. Postgebuhren flr Zustellungen und Nachnahmen sowie fiir die Ladung von Zeugen
und
Sachverstandigen; wird durch Bedienstete der Behdrde zugestellt, so werden die flr

die

Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden Postgebiihren erhoben,

Telegrafen- und Fernschreibgebiihren sowie Geblhren fiir Ferngespréche,

Kosten o6ffentlicher Bekanntmachungen,

Zeugen- und Sachverstandigengebuhren,

bei Dienstgeschaften entstehende Reisekosten,

Betrége, die anderen Behorden oder anderen Personen fur ihre Tatigkeit zu zahlen

sind,

Kosten der Beférderung oder Verwahrung von Sachen,

8. Schreibgebuhren fir weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, Ausziige,
Kosten flr Fotokopien, Lichtpausen und Vervielféltigungen nach den im Kostentarif
vorgesehenen Satzen.
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Beim Verkehr mit den Behdrden des Landes und beim Verkehr der Gebietskorperschaften
im Lande untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag
von 25,00 Euro (bersteigen.
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Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu einer Verwaltungstatigkeit Anlass gege-
ben hat.

Kostenschuldner nach 8 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.
Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.

§8
Entstehung der Kostenschuld

Die Gebihrenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstatigkeit oder mit der
Ricknahme des Antrages.

Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu er-
stattenden Betrages.

§9
Falligkeit der Kostenschuld

Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner
fallig, wenn nicht die Behdrde einen spateren Zeitpunkt bestimmt.

Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstatigkeiten konnen von der vorherigen Zah-
lung der Kosten oder von der Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen Kosten-
vor-schusses abhdngig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgultige Kosten-
schuld Gbersteigt, ist er zu erstatten.

8§10
Anwendung des Niedersachsischen Verwaltungskostengesetzes

Soweit diese Satzung keine Regelung enthalt, finden nach 8 4 Abs. 4 NKAG die Vorschriften
des Niedersachsischen Verwaltungskostengesetzes sinngemald Anwendung.

1)

8§11
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft.

Himmelpforten, 16.12.2003

L.S.

Wille
Burgermeister



Kostentarif
zur Verwaltungskostensatzung
der Gemeinde Himmelpforten
vom 16.12.2003

Tarif-Nr. Gegenstand Euro
1. Vervielfaltigungen
1.1 Vervielféaltigungen mit Fotokopiergeraten je angefangene Seite
1.1.1 bis zum Format DIN A4 (bis zu 10 Kopien sind gebihrenfrei) 0,25
1.1.2 bis zum Format DIN A3 (bis zu 5 Kopien sind gebuhrenfrei) 0,50
2. Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen

und Ausweise
2.1 Beglaubigung von Unterschriften 2,50
2.2 Beglaubigung von Abschriften je Seite

der Erstausfertigung 2,50

der Durchschrift 1,50
2.2.1 Fur fremdsprachliche Texte sowie groRere Zeichnungen

und Plane wird die doppelte Gebiihr erhoben.
2.3 Beglaubigung von Vervielféltigungen, die mit Lichtpaus- und

Fotokopiergeraten in der eigenen Verwaltung hergestellt werden,
2.3.1 je Seite des ersten Abdrucks 1,50
2.3.2 zusétzlich flr jeden weiteren Abdruck je Seite 1,00
2.4 Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen fir den

Gebrauch im Ausland 7,50
2.5 Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und Ausweisen 5,00

(wenn Gebuhren nicht nach anderen Tarifnummern zu erheben sind)
3. Akteneinsicht
3.1 Die Einsicht in Akten, Karteien, Register und dgl., soweit sie

nicht zur Einsichtnahme 6ffentlich ausgelegt sind oder durch die

Einsichtnahme die nachfolgende Bearbeitung eines Auftrages

erleichtert wird und wenn in einer anderen Tarif-Nr. keine

Gebuhren vorgesehen sind, fiir jeden Fall 1,50
3.2 Auskinfte aus Akten, Register, Karteien und dgl.,
3.2.1 wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlungen beantwortet

werden kann 2,00
3.2.2 wenn besondere Ermittlungen erforderlich sind 4,00- 10,00
3.2.3 Schriftliche Auskunfte zur Marktforschung und fiir wirtschaftliche

Dispositionen u. Prognosen an interessierte Gesellschaften o. &.
3.23.1  Grundgebihr 5,00
3.2.3.2  zuzuglich je angefangene Seite 1,50
4, Abgabe von Drucksticken (Ortssatzungen und Gebuhren-

satzungen, Pléanen, Tarifen, StralRen- und Stimmbezirks-
verzeichnissen) fur jede angefangene Seite 0,25
jedoch mindestens 1,50



Tarif-Nr. Gegenstand

Euro

5.

6.2

6.3

6.4

Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen u. a.
zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene
Verwaltungstatigkeiten, wenn keine andere Gebuhr vorge-
schrieben ist

Vermogensverwaltung

Vorrangseinrdumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige
Erklarungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter,
insbesondere gegeniiber Auflassungsvormerkungen und
Vorkaufsrechten

Loschungsbewilligungen zugunsten von Grundpfandrechten
Dritter

Loschungsbewilligungen, Vorrangseinrdumungs-, Pfandent-
lassungs- und sonstige Erklarungen fiir Rechte, die nicht unter
Nr. 6.1 und 6.2 fallen

Ausstellung eines Zeugnisses Uber das Nichtbestehen bzw. die
Nichtausiibung eines VVorkaufsrechtes nach § 24 BauGB

Anmerkung zu 6.
Von der Gebuhrenerhebung ausgenommen sind Erklarungen
und Bewilligungen aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung.

Bestatigung gem. § 69a Abs. 1 Nr. 2 der Niederséachsischen Bauordnung
— fur bis zu drei Ausfertigungen
fur jede weitere Ausfertigung

Rechtsbehelfe

Bei Entscheidungen tber formliche Rechtsbehelfe, soweit nicht
8 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungskostensatzung anzuwenden
ist und der Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder der Rechtsbehelf
Erfolg hat, die angefochtene Verwaltungstatigkeit aber aufgrund
unrichtiger oder unvollstandiger Angaben vorgenommen bzw.
abgelehnt worden ist, einschlieBlich der Entscheidungen tber
Widerspriche Dritter, richtet sich die Gebihr nach MaRgabe
der Tabelle zu 8 11 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes in der
jeweils gultigen Fassung

5,00 - 500,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

10,00
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Satzung





der Gemeinde Himmelpforten


über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis


(Verwaltungskostensatzung)





___________________________________________________________________________________





Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001  (Nds. GVBl. S. 701) in Verbindung mit § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2001 (Nds. GVBl. S. 701) hat der Rat der Gemeinde Himmelpforten in seiner Sitzung am 16.12.2003  folgende Satzung beschlossen:





§ 1


Allgemeines





(1)	Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - im nachfolgenden Verwal-tungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung Gebühren und Auslagen - im nachfolgenden Kosten - erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe.





(2)	Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Entscheidung zurückgenommen wird.





(3)	Die Erhebung der Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.








§ 2


Kostentarif





Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.








§ 3


Gebühren





(1) 	Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchstsätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungs-aufwandes sowie der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungs-tätigkeit zu berücksichtigen. Die Gebühr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen.





(2) 	Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.





(3) 	Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit


a) 	ganz oder teilweise abgelehnt,


b) 	zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist,


	so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.





(4)	Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.





(5)	Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorge-nommen, so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet.








§ 4


Rechtsbehelfsgebühren





(1)	Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzusetzen war. War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr festzusetzen, so richtet sich die Gebühr nach Nr. 8 des Kostentarifs.





(2) 	Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zurückgenommen, so ermäßigt sich die sich aus Abs. 1 ergebende Gebühr nach dem Umfang der Abweisung oder der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 25 v. H.





(3)	Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, so sind die gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, dass die Aufhebung allein auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.








§ 5


Gebührenbefreiungen





(1)	Gebühren werden nicht erhoben für


1. 	mündliche Auskünfte,


2. 	Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden Angelegenheiten:


a) 	Arbeits- und Dienstleistungssachen einschließlich Bewerbungen von Schülerinnen und Schülern,


b) 	Besuch von Schulen,


c) 	Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern, Krankengeldern,


    Unterstützungen und dergleichen aus öffentlichen und privaten Kassen,


d) Nachweise der Bedürftigkeit.


	3.	Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, die Niederschlagung oder den Erlass von 


Verwaltungskosten betreffen,


4. 	steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge,


5. 	Verwaltungstätigkeiten, zu denen


	a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des


	    Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei


	    denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist,





	b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen


	    Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen


	    zur Durchführung von Zwecken i. S. des § 54 der Abgabenordnung Anlass gegeben


	    haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist.





(2)	Von der Erhebung einer Gebühr kann außer den in Abs.1 genannten Fällen ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht.





(3)	Die Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfe nicht angewendet.








§ 6


Auslagen





(1)	Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Amtshandlung und sonstigen Verwaltungstätigkeit Auslagen notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind,  so hat der Kostenschuldner sie zu erstatten; dies gilt auch, wenn eine Gebühr nicht zu entrichten ist. Auslagen hat der Kostenschuldner auch dann zu erstatten, wenn sie bei einer anderen am Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind; in diesen Fällen findet ein Ausgleich zwischen den Behörden nur statt, wenn die Auslagen im Einzelfall 25,00 Euro übersteigen. Als Auslagen gelten auch Kosten, die einer am Verfahren beteiligten Behörde entstanden sind, ohne dass sie gegenseitig ausgeglichen werden.





(2)	Als Auslagen werden insbesondere erhoben:


1. 	Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen sowie für die Ladung von Zeugen und


Sachverständigen; wird durch Bedienstete der Behörde zugestellt, so werden die für die


Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde entstehenden Postgebühren erhoben,


2. 	Telegrafen- und Fernschreibgebühren sowie Gebühren für Ferngespräche,


3. 	Kosten öffentlicher Bekanntmachungen,


4. 	Zeugen- und Sachverständigengebühren,


5. 	bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,


6. 	Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,


7. 	Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,


8. 	Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschriften, Auszüge, Kosten für Fotokopien, Lichtpausen und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif vorgesehenen Sätzen.





(3)	Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und beim Verkehr der Gebietskörperschaften im Lande untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25,00 Euro übersteigen.





§ 7


Kostenschuldner





(1)	Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat.





(2)	Kostenschuldner nach § 4 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat.





(3)	Mehrere Kostenschuldner sind Gesamtschuldner.





§ 8


Entstehung der Kostenschuld





(1)	Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rücknahme des Antrages.





(2)	Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstattenden Betrages.








§ 9


Fälligkeit der Kostenschuld





(1)	Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt.





(2)	Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvor-schusses abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.








§ 10


Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes





Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 NKAG die Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwendung.








§ 11


Inkrafttreten





(1)	Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft.











Himmelpforten, 16.12.2003





							L.S.





W i l l e


Bürgermeister


 Kostentarif


zur Verwaltungskostensatzung


der Gemeinde Himmelpforten


vom 16.12.2003





Tarif-Nr.


Gegenstand


Euro











1.


Vervielfältigungen





1.1


Vervielfältigungen mit Fotokopiergeräten je angefangene Seite





1.1.1


bis zum Format DIN A4 (bis zu 10 Kopien sind gebührenfrei)


0,25


1.1.2


bis zum Format DIN A3 (bis zu 5 Kopien sind gebührenfrei)


0,50











2.


Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen


und Ausweise





2.1


Beglaubigung von Unterschriften


2,50


2.2


Beglaubigung von Abschriften je Seite








der Erstausfertigung


2,50





der Durchschrift


1,50


2.2.1


Für fremdsprachliche Texte sowie größere Zeichnungen


und Pläne wird die doppelte Gebühr erhoben.





2.3


Beglaubigung von Vervielfältigungen, die mit Lichtpaus- und


Fotokopiergeräten in der eigenen Verwaltung hergestellt werden,





2.3.1


je Seite des ersten Abdrucks


1,50


2.3.2


zusätzlich für jeden weiteren Abdruck je Seite


1,00


2.4


Beglaubigung von Urkunden und Bescheinigungen für den


Gebrauch im Ausland





7,50


2.5


Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und Ausweisen


(wenn Gebühren nicht nach anderen Tarifnummern zu erheben sind)


5,00











3.


Akteneinsicht





3.1


Die Einsicht in Akten, Karteien, Register und dgl., soweit sie


nicht zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt sind oder durch die


Einsichtnahme die nachfolgende Bearbeitung eines Auftrages


erleichtert wird und wenn in einer anderen Tarif-Nr. keine


Gebühren vorgesehen sind, für jeden Fall














1,50


3.2


Auskünfte aus Akten, Register, Karteien und dgl.,





3.2.1


wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlungen beantwortet


werden kann





2,00


3.2.2


wenn besondere Ermittlungen erforderlich sind


4,00- 10,00


3.2.3


Schriftliche Auskünfte zur Marktforschung und für wirtschaftliche


Dispositionen u. Prognosen an interessierte Gesellschaften o. ä.








3.2.3.1


Grundgebühr


5,00


3.2.3.2


zuzüglich je angefangene Seite


1,50











4.


Abgabe von Druckstücken (Ortssatzungen und Gebühren-


satzungen, Plänen, Tarifen, Straßen- und Stimmbezirks-


verzeichnissen) für jede angefangene Seite








0,25





jedoch mindestens


1,50





Tarif-Nr.


Gegenstand


Euro


5.


Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen u. a.


zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorgenommene


Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere Gebühr vorge-


schrieben ist








5,00 - 500,00











6.


Vermögensverwaltung





6.1


Vorrangseinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige


Erklärungen zugunsten von Grundpfandrechten Dritter,


insbesondere gegenüber Auflassungsvormerkungen und


Vorkaufsrechten











30,00


6.2


Löschungsbewilligungen zugunsten von Grundpfandrechten


Dritter





30,00


6.3


Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungs-, Pfandent-


lassungs- und sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter


Nr. 6.1 und 6.2 fallen








30,00


6.4


Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die


Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes nach § 24 BauGB





30,00














Anmerkung zu 6.








Von der Gebührenerhebung ausgenommen sind Erklärungen


und Bewilligungen aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung.














7.


Bestätigung gem. § 69a Abs. 1 Nr. 2 der Niedersächsischen Bauordnung – für bis zu drei Ausfertigungen 


30,00





für jede weitere Ausfertigung


10,00











8.


Rechtsbehelfe








Bei Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, soweit nicht


§ 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungskostensatzung anzuwenden


ist und der Rechtsbehelf erfolglos bleibt oder der Rechtsbehelf


Erfolg hat, die angefochtene Verwaltungstätigkeit aber aufgrund


unrichtiger oder unvollständiger Angaben vorgenommen bzw.


abgelehnt worden ist, einschließlich der Entscheidungen über 


Widersprüche Dritter, richtet sich die Gebühr nach Maßgabe


der Tabelle zu § 11 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes in der


jeweils gültigen Fassung
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